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Dezernat 2 - Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten 
Straßenbauamt 
 
 
 
K 6594 - Deckenerneuerung OD Staufen 
Anerkennung der Schlussrechnung 
 
 
 
Beschlussvorlage 
 

Gremium Sitzung am Öffentlichkeitsstatus Zuständigkeit 

Bau- und Umweltausschuss 14.04.2010 öffentlich Beschlussfassung 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Bau- und Umweltausschuss erkennt die Schlussrechnung an. 
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Sachverhalt: 
 
Die für die oben genannte Maßnahme von der Firma Knobel GmbH am 05.10.2009 vorgelegte 
und durch das Amt 24 - Straßenbauamt - geprüfte Schlussrechnung beläuft sich incl. 19% 
MwSt auf: 
 
K 6594: 84.460,92 €
 
 84.460,92 €
 
Die Auftragserteilung lt. Zuschlagserteilung vom 01.07.2009 betrug: 104.625,81 €
 
Der Vergleich zwischen Schlussrechnung und Angebot zeigt, dass die K 6594 – Deckenerneue-
rung OD Staufen um 20.164,89 € (19,3 %) günstiger abgerechnet wurde.  
 
 
Finanzierung: 
 
Die Auftragssumme der Baumaßnahme wurde unterschritten. Nach dem ersten Fräsgang hat 
sich die vorhandene Asphalttragschicht wieder erwartend in einem besser Zustand gezeigt, 
sodass sich die zu erneuernde Fläche der Asphalttragschicht etwa halbiert hat. Hierdurch ha-
ben sich die Fräs- und Asphaltkosten um ca. 20.000,- € reduziert. Das Fräsgut war nicht teer-
haltig, sodass keine hohen Transport- und Entsorgungskosten angefallen sind. 
 
Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme gliedert sich wie folgt: 
 
Abrechnung Baumaßnahme Firma Knobel GmbH: 84.460,92 €
Ausschreibung Staatsanzeiger: 281,58 €
Markierung: 72,73 €
Kanalspülung: 1.078,14 €
Umleitungsschilder: 531,60 €
Bohrkerne 420,61 €
Kontrollprüfungen 941,29 €
Regiearbeiten Straßenmeisterei Bonndorf: 1.606,05 €
 89.392,92 €
 
Für die Maßnahme K 6594 war 2009 ein Haushaltsansatz von 120.000,00 € bei der Haushalts-
stelle (HHST) 1.6500. 514 200 vorgesehen. Die Gesamtabrechnung für die Fahrbahnsanierung 
im Zuge der K 6594 beträgt 89.392,92 €. Der Haushaltsansatz wurde insgesamt um 
30.607,08 € (25,5 %) unterschritten. 
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